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VIERTE RICHTLINIE DES RATES vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluß von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen (78/660/EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g), 
auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1), 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Der Koordinierung der einzelstaatlichen Vorschriften über die Gliederung und den Inhalt des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie über die Bewertungsmethoden und die 
Offenlegung dieser Unterlagen, insbesondere bei der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, kommt im Hinblick auf den Schutz der Gesellschafter sowie Dritter 
besondere Bedeutung zu. 
Eine gleichzeitige Koordinierung auf diesen Gebieten ist bei den vorgenannten 
Gesellschaftsformen deswegen erforderlich, weil die Tätigkeit der betreffenden 
Gesellschaften einerseits häufig über das nationale Hoheitsgebiet hinausreicht und die 
Gesellschaften andererseits Dritten eine Sicherheit nur durch ihr Gesellschaftsvermögen 
bieten. Die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer solchen Koordinierung wurden im 
übrigen durch Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 68/151/EWG (3) anerkannt und 
bestätigt. 
Ausserdem ist es erforderlich, daß hinsichtlich des Umfangs der zu veröffentlichenden 
finanziellen Angaben in der Gemeinschaft gleichwertige rechtliche Mindestbedingungen für 
miteinander im Wettbewerb stehende Gesellschaften hergestellt werden. 
Der Jahresabschluß muß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermitteln. 
Zu diesem Zweck müssen für die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und 
Verlustrechnung zwingend vorgeschriebene Gliederungsschemata vorgesehen und muß der 
Mindestinhalt des Anhangs sowie des Lageberichts festgelegt werden. Jedoch können für 
bestimmte Gesellschaften wegen ihrer geringeren wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung 
Ausnahmen zugelassen werden. 
Die verschiedenen Bewertungsmethoden müssen, soweit erforderlich, vereinheitlicht werden, 
um die Vergleichbarkeit und die Gleichwertigkeit der in den Jahresabschlüssen gemachten 
Angaben zu gewährleisten. 
Der Jahresabschluß aller Gesellschaften, für die diese Richtlinie gilt, muß gemäß der 
Richtlinie 68/151/EWG offengelegt werden. Jedoch können auch in dieser Hinsicht 
Ausnahmen zugunsten kleiner und mittlerer Gesellschaften gemacht werden. 
Der Jahresabschluß muß von dazu befugten Personen geprüft werden ; hinsichtlich dieser 
Personen werden die für ihre Befähigung zu verlangenden Mindestanforderungen zu einem 
späteren Zeitpunkt koordiniert werden ; lediglich bei kleinen Gesellschaften soll eine 
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Befreiung von dieser Prüfungspflicht möglich sein. 
Gehört eine Gesellschaft zu einem Konzern, so ist es wünschenswert, daß der 
Konzernabschluß, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der 
Tätigkeit des Konzerns insgesamt vermittelt, offengelegt wird. Jedoch sind bis zum 
Inkrafttreten der Richtlinie des Rates über die Konzernabschlüsse Ausnahmen von einzelnen 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinien notwendig. 
Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die sich aus den gegenwärtigen Rechtsvorschriften 
einiger Mitgliedstaaten ergeben, muß die Frist, die für die Anwendung einzelner 
Bestimmungen dieser Richtlinie eingeräumt wird, länger sein als die in solchen Fällen sonst 
vorgesehene Frist - 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
(1) Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Maßnahmen der Koordinierung gelten für die 
(1)ABl. Nr. C 129 vom 11.12.1972, S. 38. (2)ABl. Nr. C 39 vom 7.6.1973, S. 31. (3)ABl. Nr. 
L 65 vom 14.3.1968, S. 8. Rechts-und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
Gesellschaften folgender Rechtsformen: - in der Bundesrepublik Deutschland: 
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung; 
- in Belgien: 
la société anonyme / de naamloze vennootschap, 
la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, 
la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid; 
- in Dänemark: 
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber; 
- in Frankreich: 
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée; 
- in Irland: 
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by 
guarantee; 
- in Italien: 
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata; 
- in Luxemburg: 
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée; 
- in den Niederlanden: 
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 
- im Vereinigten Königreich: 
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by 
guarantee. 

(2) Bis zu einer späteren Koordinierung können die Mitgliedstaaten von einer Anwendung 
dieser Richtlinie auf Banken und andere Finanzinstitute sowie auf 
Versicherungsgesellschaften absehen. 

ABSCHNITT 1 Allgemeine Vorschriften 
Artikel 2
(1) Der Jahresabschluß besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang zum Jahresabschluß. Diese Unterlagen bilden eine Einheit. 
(2) Der Jahresabschluß ist klar und übersichtlich aufzustellen ; er muß dieser Richtlinie 
entsprechen. 
(3) Der Jahresabschluß hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln. 
(4) Reicht die Anwendung dieser Richtlinie nicht aus, um ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 zu vermitteln, so sind zusätzliche Angaben zu 
machen. 
(5) Ist in Ausnahmefällen die Anwendung einer Vorschrift dieser Richtlinie mit der in Absatz 
3 vorgesehenen Verpflichtung unvereinbar, so muß von der betreffenden Vorschrift 
abgewichen werden, um sicherzustellen, daß ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 vermittelt wird. Die Abweichung ist im Anhang 
anzugeben und hinreichend zu begründen ; ihr Einfluß aufdie Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage ist darzulegen. Die Mitgliedstaaten können die Ausnahmefälle bezeichnen und die 
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entsprechende Ausnahmeregelung festlegen. 
(6) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß in dem Jahresabschluß neben 
den Angaben, die aufgrund dieser Richtlinie erforderlich sind, weitere Angaben gemacht 
werden. 

ABSCHNITT 2 Allgemeine Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung 
Artikel 3
Hinsichtlich der Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen, insbesondere in der Wahl der Darstellungsform, muß Stetigkeit gewahrt 
werden. Abweichungen von diesem Grundsatz sind in Ausnahmefällen zulässig. Finden 
derartige Abweichungen statt, so sind sie im Anhang anzugeben und hinreichend zu 
begründen. 

Artikel 4
(1) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Posten, die in den 
Artikeln 9, 10 und 23 bis 26 vorgesehen sind, gesondert und in der angegebenen Reihenfolge 
auszuweisen. Eine weitere Untergliederung der Posten ist gestattet ; dabei ist jedoch die 
Gliederung der Schemata zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, soweit ihr 
Inhalt nicht von einem der in den Schemata vorgesehenen Posten gedeckt wird. Die 
Mitgliedstaaten können eine solche weitere Untergliederung oder die Hinzufügung eines 
neuen Postens vorschreiben. 
(2) Eine Anpassung der Gliederung, Nomenklatur und Terminologie bei mit arabischen 
Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung muß erfolgen, 
wenn dies aufgrund der Besonderheit des Unternehmens erforderlich ist. Eine solche 
Anpassung kann von den Mitgliedstaaten für die Unternehmen eines bestimmten 
Wirtschaftszweigs vorgeschrieben werden. 
(3) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung können zusammengefasst ausgewiesen werden, a) wenn sie in bezug auf die 
Zielsetzung des Artikels 2 Absatz 3 einen nicht nennenswerten Betrag darstellen oder 
b) wenn dadurch die Klarheit vergrössert wird ; die zusammengefassten Posten müssen jedoch 
gesondert im Anhang ausgewiesen werden. Eine solche Zusammenfassung kann durch die 
Mitgliedstaaten vorgeschrieben werden. 

(4) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten die 
entsprechende Zahl des vorhergehenden Geschäftsjahres anzugeben. Die Mitgliedstaaten 
können vorsehen, daß die Zahl des vorhergehenden Geschäftsjahres angepasst werden muß, 
wenn diese Zahlen nicht vergleichbar sind. Besteht diese Vergleichbarkeit nicht und werden 
die Zahlen gegebenenfalls angepasst, so ist dies im Anhang anzugeben und hinreichend zu 
erläutern. 
(5) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, der keine Zahl aufweist, 
wird nicht aufgeführt, es sei denn, daß im vorhergehenden Geschäftsjahr eine entsprechende 
Zahl gemäß Absatz 4 ausgewiesen wurde. 

Artikel 5
(1) Die Mitgliedstaaten können abweichend von Artikel 4 Absätze 1 und 2 
Sondergliederungen für den Jahresabschluß von Investmentgesellschaften sowie von 
Beteiligungsgesellschaften vorsehen, sofern diese Sondergliederungen ein dem Artikel 2 
Absatz 3 entsprechendes Bild von diesen Gesellschaften vermitteln. 
(2) Als Investmentgesellschaften im Sinne dieser Richtlinie gelten ausschließlich a) 
Gesellschaften, deren einziger Zweck darin besteht, ihre Mittel in Wertpapieren oder 
Immobilien verschiedener Art oder in anderen Werten anzulegen mit dem einzigen Ziel, das 
Risiko der Investitionen zu verteilen und ihre Aktionäre oder Gesellschafter an dem Gewinn 
aus der Verwaltung ihres Vermögens zu beteiligen; 
b) Gesellschaften, die mit Investmentgesellschaften verbunden sind, die ein festes Kapital 
haben, sofern der einzige Zweck dieser verbundenen Gesellschaften darin besteht, voll 
eingezahlte Aktien, die von diesen Investmentgesellschaften ausgegeben worden sind, zu 
erwerben, unbeschadet des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe h) der Richtlinie 77/91/EWG (1). 

(3) Als Beteiligungsgesellschaften im Sinne dieser Richtlinie gelten ausschließlich 
Gesellschaften, deren einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen an anderen Unternehmen 
zu erwerben sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen, 
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ohne daß diese Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar in die Verwaltung dieser 
Unternehmen eingreifen, unbeschadet der Rechte, die den Beteiligungsgesellschaften in ihrer 
Eigenschaft als Aktionärin oder Gesellschafterin zustehen. Die Einhaltung der für die 
Tätigkeit dieser Gesellschaften bestehenden Beschränkungen muß durch ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde überwacht werden können. 

Artikel 6
Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß die Gliederung der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für den Ausweis der Verwendung der Ergebnisse angepasst 
werden kann. 

Artikel 7
Eine Verrechnung zwischen Aktiv- und Passivposten sowie zwischen Aufwands- und 
Ertragsposten ist unzulässig. 

ABSCHNITT 3 Gliederung der Bilanz 
Artikel 8
Für die Aufstellung der Bilanz sehen die Mitgliedstaaten eine oder beide der in den Artikeln 9 
und 10 vorgesehenen Gliederungen vor. Sieht ein Mitgliedstaat (1)ABl. Nr. L 26 vom 
31.1.1977, S. 1. 
beide Gliederungen vor, so kann er den Gesellschaften die Wahl zwischen diesen 
Gliederungen überlassen. 

Artikel 9
Aktiva 
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 
davon eingefordert 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten 
Kapitals auf der Passivseite vorsehen. In diesem Fall muß derjenige Teil des Kapitals, der 
eingefordert aber noch nicht eingezahlt ist, entweder unter dem Posten A oder unter dem 
Posten D. II. 5 auf der Aktivseite ausgewiesen werden). 
B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens 
wie in den entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt und soweit diese 
eine Aktivierung gestatten. Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können ebenfalls 
vorsehen, daß die Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens als 
erster Posten unter "Immaterielle Anlagewerte" ausgewiesen werden. 
C. Anlagevermögen I. Immaterielle Anlagewerte 1. Forschungs- und Entwicklungskosten, 
soweit die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Aktivierung gestatten; 
2. Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte und Werte, soweit sie 
a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter dem Posten C. I. 3 auszuweisen sind oder 
b) von dem Unternehmen selbst erstellt wurden, soweit die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine Aktivierung gestatten; 

3. Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurde; 
4. Geleistete Anzahlungen. 

II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten. 
2. Technische Anlagen und Maschinen. 
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen. 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 
3. Beteiligungen. 
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
5. Wertpapiere des Anlagevermögens. 
6. Sonstige Ausleihungen. 
7. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nennbetrag 
nicht vorhanden ist, ihres rechnerischen Wertes), soweit die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung gestatten. 
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D. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. 
2. Unfertige Erzeugnisse. 
3. Fertige Erzeugnisse und Waren. 
4. Geleistete Anzahlungen. 

II. Forderungen 
(Bei den folgenden Posten ist jeweils gesondert anzugeben, in welcher Höhe Forderungen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten sind) 1. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
4. Sonstige Forderungen. 
5. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist (sofern nicht die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten Kapitals unter dem 
Posten A. auf der Aktivseite vorsehen). 
6. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten E. auf der Aktivseite vorsehen). 

III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen. 
2. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nennbetrag 
nicht vorhanden ist, ihres rechnerischen Wertes), soweit die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung gestatten. 
3. Sonstige Wertpapiere. 

IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand. 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis der 
Rechnungsabgrenzungsposten unter den Posten D. II. 6 auf der Aktivseite vorsehen). 
F. Verlust des Geschäftsjahres 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis unter dem Posten A. VI 
auf der Passivseite vorsehen). 

Passiva 
A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten 
Kapitals unter diesem Posten vorsehen. In diesem Fall müssen das gezeichnete und das 
eingezahlte Kapital gesondert ausgewiesen werden). 
II. Agio 
III. Neubewertungsrücklage 
IV. Rücklagen 1. Gesetzliche Rücklage, soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften die 
Bildung einer derartigen Rücklage vorschreiben. 
2. Rücklage für eigene Aktien oder Anteile, soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften die 
Bildung einer derartigen Rücklage vorschreiben, unbeschadet des Artikels 22 Absatz 1 
Buchstabe b) der Richtlinie 77/91/EWG. 
3. Satzungsmässige Rücklagen. 
4. Sonstige Rücklagen. 

V. Ergebnisvortrag 
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis dieses Postens unter dem 
Posten F auf der Aktivseite oder unter dem Posten E auf der Passivseite vorschreiben). 

B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. 
2. Steuerrückstellungen. 
3. Sonstige Rückstellungen. 
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C. Verbindlichkeiten 
(Bei den folgenden Posten ist jeweils gesondert und für diese Posten insgesamt anzugeben, in 
welcher Höhe Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten sind): 1. Anleihen, 
davon konvertibel. 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht von dem Posten Vorräte offen 
abgesetzt werden. 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln. 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. 
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
8. Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im 
Rahmen der sozialen Sicherheit. 
9. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten D. auf der Passivseite 
vorsehen). 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis der 
Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten C. 9 auf der Passivseite vorsehen). 
E. Gewinn des Geschäftsjahres 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis unter dem Posten A. VI 
auf der Passivseite vorsehen). 

Artikel 10
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital davon eingefordert 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten 
Kapitals unter dem Posten L. vorsehen. In diesem Fall muß derjenige Teil des Kapitals, der 
eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist, entweder unter dem Posten A. oder unter dem 
Posten D. II. 5 ausgewiesen werden). 
B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens 
wie in den entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt und soweit diese 
eine Aktivierung gestatten. Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können ebenfalls 
vorsehen, daß die Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens als 
erster Posten unter "Immaterielle Anlagewerte" ausgewiesen werden. 
C. Anlagevermögen I. Immaterielle Anlagewerte 1. Forschungs- und Entwicklungskosten, 
soweit die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Aktivierung gestatten. 
2. Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und ähnliche Rechte und Werte, soweit sie 
a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter dem Posten C. I. 3 auszuweisen sind oder 
b) von dem Unternehmen selbst erstellt wurden, soweit die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine Aktivierung gestatten. 

3. Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurde. 
4. Geleistete Anzahlungen. 

II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten. 
2. Technische Anlagen und Maschinen. 
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen. 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 
3. Beteiligungen. 
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
5. Wertpapiere des Anlagevermögens. 
6. Sonstige Ausleihungen. 
7. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nennbetrag 
nicht vorhanden ist, ihres rechnerischen Wertes), soweit die einzelstaatlichen 
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Rechtsvorschriften eine Bilanzierung gestatten. 

D. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. 
2. Unfertige Erzeugnisse. 
3. Fertige Erzeugnisse und Waren. 
4. Geleistete Anzahlungen. 

II. Forderungen 
(Bei den folgenden Posten ist jeweils gesondert anzugeben, in welcher Höhe Forderungen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten sind) 1. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
4. Sonstige Forderungen. 
5. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist (sofern nicht die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten Kapitals unter dem 
Posten A. vorsehen). 
6. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten E. vorsehen). 

III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen. 
2. Eigene Aktien oder Anteile (unter Angabe ihres Nennbetrages oder, wenn ein Nennbetrag 
nicht vorhanden ist, ihres rechnerischen Wertes), soweit die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine Bilanzierung gestatten. 
3. Sonstige Wertpapiere. 

IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand. 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis der 
Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten D. II. 6 vorsehen) 
F. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1. Anleihen, davon konvertibel. 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht von dem Posten Vorräte offen 
abgesetzt werden. 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln. 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. 
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
8. Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im 
Rahmen der sozialen Sicherheit. 
9. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten K. vorsehen). 

G. Umlaufvermögen (einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten, sofern unter Posten E 
angegeben), das die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 
(einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten, sofern unter Posten K angegeben) 
übersteigt. 
H. Gesamtbetrag des Vermögens nach Abzug der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 
von bis zu einem Jahr. I. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. 1. 
Anleihen, davon konvertibel. 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit sie nicht von den Vorräten gesondert 
abgezogen werden. 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln. 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. 
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7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 
8. Sonstige Verbindlichkeiten, davon Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im 
Rahmen der sozialen Sicherheit. 
9. Rechnungsabgrenzungsposten (sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den 
Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten K. vorsehen). 

J. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. 
2. Steuerrückstellungen. 
3. Sonstige Rückstellungen. 

K. Rechnungsabgrenzungsposten 
(sofern nicht die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis der 
Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Posten F. 9 oder I. 9 vorsehen) 
L. Eigenkapital 
I. Gezeichnetes Kapital 
(sofern nicht einzelstaatlichen Rechtsvorschriften den Ausweis des eingeforderten Kapitals 
unter diesem Posten vorsehen. In diesem Fall müssen das gezeichnete und das eingezahlte 
Kapital gesondert ausgewiesen werden). 
II. Agio 
III. Neubewertungsrücklage 
IV. Rücklagen 1. Gesetzliche Rücklage, soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften die 
Bildung einer derartigen Rücklage vorschreiben. 
2. Rücklage für eigene Aktien oder Anteile, soweit einzelstaatliche Rechtsvorschriften die 
Bildung einer derartigen Rücklage vorschreiben, unbeschadet des Artikels 22 Absatz 1 
Buchstabe b) der Richtlinie 77/91/EWG. 
3. Satzungsmässige Rücklagen. 
4. Sonstige Rücklagen. 

V. Ergebnisvortrag 
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres 

Artikel 11
Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß Gesellschaften, bei denen am Bilanzstichtag die 
Grenzen von zwei der drei folgenden Grössenmerkmale, nämlich - Bilanzsumme : 1 000 000 
ERE; 
- Nettoumsatzerlöse : 2 000 000 ERE; 
- durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahrs Beschäftigten : 50, 

nicht überschritten werden, eine verkürzte Bilanz aufstellen, in die nur die in den Artikel 9 
und 10 vorgesehenen mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten 
aufgenommen werden, wobei die bei dem Posten D. II der Aktiva und dem Posten C. der 
Passiva des Artikels 9 sowie bei dem Posten D. II des Artikels 10 in Klammern verlangten 
Angaben gesondert, jedoch zusammengefasst für jeden betroffenen Posten, zu machen sind. 

Artikel 12
(1) Überschreitet eine Gesellschaft zum Bilanzstichtag die Grenzen von zwei der drei in 
Artikel 11 genannten Grössenmerkmale oder überschreitet sie diese nicht mehr, so wirken 
sich diese Umstände auf die Anwendung der in dem genannten Artikel vorgesehenen 
Ausnahmen nur dann aus, wenn sie während zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
fortbestanden haben. 
(2) Bei der Umrechnung in nationale Währungen darf von den in Artikel 11 genannten und in 
Europäischen Rechnungseinheiten ausgedrückten Beträgen nur um höchstens 10 % nach oben 
abgewichen werden. 
(3) Die in Artikel 11 bezeichnete Bilanzsumme setzt sich bei der Gliederung nach Artikel 9 
aus den Posten A. bis E. der Aktiva und bei der Gliederung nach Artikel 10 aus den Posten A. 
bis E. zusammen. 

Artikel 13
(1) Fällt ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- oder Passivseite unter mehrere Posten des 
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Gliederungsschemas, so ist die Mitzugehörigkeit zu den anderen Posten bei dem Posten, unter 
dem er ausgewiesen wird, oder im Anhang zu vermerken, wenn eine solche Angabe zur 
Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses nötig ist. 
(2) Eigene Aktien und Anteile sowie Anteile an verbundenen Unternehmen dürfen nur unter 
den dafür vorgesehenen Posten ausgewiesen werden. 

Artikel 14
Unter der Bilanz oder im Anhang sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, 
alle Garantieverpflichtungen, gegliedert nach den Garantiearten, die die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften vorsehen, und unter Angabe der gewährten dinglichen Sicherheiten 
anzugeben. Bestehen die Garantieverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen, so 
ist dies gesondert anzugeben. 

ABSCHNITT 4 Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz 
Artikel 15
(1) Für die Zuordnung der Vermögenswerte zum Anlage- oder Umlaufvermögen ist ihre 
Zweckbestimmung maßgebend. 
(2) Das Anlagevermögen umfasst die Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, 
dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. 
(3) a) Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der Bilanz oder im 
Anhang darzustellen. Dabei müssen, ausgehend von den. Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge sowie die Umbuchungen in dem Geschäftsjahr, die 
bis zum Bilanzstichtag vorgenommenen Wertberichtigungen sowie die Zuschreibungen von 
Wertberichtigungen früherer Geschäftsjahre für jeden Posten des Anlagevermögens gesondert 
aufgeführt werden. Die Wertberichtigungen sind entweder in der Bilanz von dem betreffenden 
Posten offen abgesetzt oder im Anhang auszuweisen. 
b) Wenn zum Zeitpunkt der erstmals nach dieser Richtlinie vorgenommenen Aufstellung des 
Jahresabschlusses die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gegenstandes des 
Anlagevermögens nicht ohne ungerechtfertigte Kosten oder Verzögerungen festgestellt 
werden können, kann der Restbuchwert am Anfang des Geschäftsjahres als Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten betrachtet werden. Die Anwendung dieses Buchstabens b) ist im 
Anhang zu erwähnen. 
c) Bei Anwendung von Artikel 33 ist der durch Buchstabe a) dieses Absatzes vorgeschriebene 
Ausweis der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens aufgrund der neu 
bewerteten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. 

(4) Die Vorschriften des Absatzes 3 Buchstaben a) und b) gelten entsprechend für die 
Darstellung des Postens "Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des 
Unternehmens". 

Artikel 16
Unter dem Posten "Grundstücke und Bauten" sind Rechte an Grundstücken sowie 
grundstücksgleiche Rechte auszuweisen, wie sie das nationale Recht festlegt. 

Artikel 17
Beteiligungen im Sinne dieser Richtlinie sind Anteile an anderen Unternehmen, die dazu 
bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung 
zu jenen Unternehmen zu dienen ; dabei ist es gleichgültig, ob die Anteile in Wertpapieren 
verbrieft sind oder nicht. Es wird eine Beteiligung an einer anderen Gesellschaft vermutet, 
wenn der Anteil an ihrem Kapital über einem Vomhundertsatz liegt, der von den 
Mitgliedstaaten auf höchstens 20 % festgesetzt werden darf. 

Artikel 18
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem 
Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen, sowie Erträge, die erst nach dem Abschlußstichtag fällig werden. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, daß diese Erträge unter den Forderungen 
ausgewiesen werden ; erreichen sie einen grösseren Umfang, so müssen sie im Anhang näher 
erläutert werden. 

Artikel 19
Wertberichtigungen beinhalten alle Wertänderungen von Vermögensgegenständen ; sie 
dienen der Berücksichtigung endgültiger oder nicht endgültiger Wertminderungen, welche am 
Bilanzstichtag festgestellt werden. 
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Artikel 20
(1) Als Rückstellungen sind ihrer Eigenart nach genau umschriebene Verluste oder 
Verbindlichkeiten auszuweisen, die am Bilanzstichtag wahrscheinlich oder sicher, aber 
hinsichtlich ihrer Höhe oder dem Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten können ausserdem die Bildung von Rückstellungen für ihrer Eigenart 
nach genau umschriebene, dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr 
zuzuordnende Aufwendungen zulassen, die am Bilanzstichtag als wahrscheinlich oder sicher, 
aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind. 
(3) Rückstellungen dürfen keine Wertberichtigungen zu Aktivposten darstellen. 

Artikel 21
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem 
Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen, sowie Aufwendungen vor dem Abschlußstichtag, welche erst nach diesem Tag zu 
Ausgaben führen. Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, daß diese Aufwendungen 
unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen werden ; erreichen sie einen grösseren Umfang, so 
müssen sie im Anhang näher erläutert werden. 

ABSCHNITT 5 Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 
Artikel 22
Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung sehen die Mitgliedstaaten eine oder 
mehrere der in den Artikeln 23 bis 26 aufgeführten Gliederungen vor. Sieht ein Mitgliedstaat 
mehrere Gliederungen vor, so kann er den Gesellschaften die Wahl zwischen diesen 
Gliederungen überlassen. 

Artikel 23
1. Nettoumsatzerlöse, 
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen. 
4. Sonstige betriebliche Erträge. 
5. a) Materialaufwand. 
b) Sonstige externe Aufwendungen. 

6. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter. 
b) Soziale Aufwendungen, davon für Altersversorgung. 

7. a) Wertberichtigungen zu Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des 
Unternehmens und zu Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten. 
b) Wertberichtigungen zu Gegenständen des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem 
Unternehmen üblichen Wertberichtigungen überschreiten. 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen. 
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen. 
10. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen des Anlagevermögens, davon aus 
verbundenen Unternehmen. 
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen. 
12. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu Wertpapieren des Umlaufvermögens. 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon betreffend verbundene Unternehmen. 
14. Steuern auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. 
15. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
16. Ausserordentliche Erträge. 
17. Ausserordentliche Aufwendungen. 
18. Ausserordentliches Ergebnis. 
19. Steuern auf das ausserordentliche Ergebnis. 
20. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten. 
21. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

Artikel 24
A. Aufwendungen 1. Verringerung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. 
2. a) Materialaufwand. 
b) Sonstige externe Aufwendungen. 
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3. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter. 
b) Soziale Aufwendungen, davon für Altersversorgung. 

4. a) Wertberichtigungen zu Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des 
Unternehmens und zu Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten. 
b) Wertberichtigungen zu Gegenständen des Umlaufvermögens, soweit diese die in den 
Unternehmen üblichen Wertberichtigungen überschreiten. 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen. 
6. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu Wertpapieren des Umlaufvermögens. 
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen. 
8. Steuern auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. 
9. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
10. Ausserordentliche Aufwendungen. 
11. Steuern auf das ausserordentliche Ergebnis. 
12. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten. 
13. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

B. Erträge 1. Nettoumsatzerlöse. 
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen. 
4. Sonstige betriebliche Erträge. 
5. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen. 
6. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen des Anlagevermögens, davon aus 
verbundenen Unternehmen. 
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen. 
8. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
9. Ausserordentliche Erträge. 
10. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

Artikel 25
1. Nettoumsatzerlöse. 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
(einschließlich der Wertberichtigungen). 
3. Bruttörgebnis vom Umsatz. 
4. Vertriebskosten (einschließlich der Wertberichtigungen). 
5. Allgemeine Verwaltungskosten (einschließlich der Wertberichtigungen). 
6. Sonstige betriebliche Erträge. 
7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen. 
8. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen des Anlagevermögens, davon aus 
verbundenen Unternehmen. 
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen. 
10. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu Wertpapieren des Umlaufvermögens. 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen. 
12. Steuern auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. 
13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
14. Ausserordentliche Erträge. 
15. Ausserordentliche Aufwendungen. 
16. Ausserordentliches Ergebnis. 
17. Steuern auf das ausserordentliche Ergebnis. 
18. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten. 
19. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

Artikel 26
A. Aufwendungen 1. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten 
Leistungen (einschließlich der Wertberichtigungen). 
2. Vertriebskosten (einschließlich der Wertberichtigungen). 
3. Allgemeine Verwaltungskosten (einschließlich der Wertberichtigungen). 
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4. Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu Wertpapieren des Umlaufvermögens. 
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen. 
6. Steuern auf das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. 
7. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
8. Ausserordentliche Aufwendungen. 
9. Steuern auf das ausserordentliche Ergebnis. 
10. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten. 
11. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

B. Erträge: 1. Nettoumsatzerlöse. 
2. Sonstige betriebliche Erträge. 
3. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen. 
4. Erträge aus sonstigen Wertpapieren und Forderungen des Anlagevermögens, davon aus 
verbundenen Unternehmen. 
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen. 
6. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern. 
7. Ausserordentliche Erträge. 
8. Ergebnis des Geschäftsjahres. 

Artikel 27
Die Mitgliedstaaten können für Gesellschaften, bei denen am Bilanzstichtag die Grenzen von 
zwei der drei folgenden Grössenmerkmale, nämlich - Bilanzsumme : 4 Millionen ERE, 
- Nettoumsatzerlöse : 8 Millionen ERE, 
- durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten : 250, 

nicht überschritten werden, folgende Abweichungen von den in den Artikeln 23 bis 26 
aufgeführten Gliederungen gestatten: a) in Artikel 23 : Zusammenfassung der Posten 1 bis 5 
zu einem Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis"; 
b) in Artikel 24 : Zusammenfassung der Posten A.1, A.2 und B.1 bis B.4 zu einem Posten 
unter der Bezeichnung "Rohertrag" oder gegebenenfalls "Rohaufwand"; 
c) in Artikel 25 : Zusammenfassung der Posten 1, 2, 3 und 6 zu einem Posten unter der 
Bezeichnung "Rohergebnis"; 
d) in Artikel 26 : Zusammenfassung der Posten A.1, B.1 und B.2 zu einem Posten unter der 
Bezeichnung "Rohertrag" oder gegebenfalls "Rohaufwand". 

Artikel 12 findet Anwendung. 

ABSCHNITT 6 Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
Artikel 28
Zu den Nettoumsatzerlösen zählen die Erlöse aus dem Verkauf von für die normale 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Erzeugnissen und der Erbringung von für die 
Tätigkeit der Gesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen, 
der Mehrwertsteuer und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern. 

Artikel 29
(1) Unter den Posten "Ausserordentliche Erträge" und "Ausserordentliche Aufwendungen" 
sind Erträge und Aufwendungen zu erfassen, die ausserhalb der normalen Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft anfallen. 
(2) Sind die in Absatz 1 genannten Erträge und Aufwendungen für die Beurteilung der 
Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung, so sind sie hinsichtlich ihres Betrags und 
ihrer Art im Anhang zu erläutern. Dies gilt auch für die Erträge und Aufwendungen, die 
einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 

Artikel 30
Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die Steuern auf das Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit und die Steuern auf das ausserordentliche Ergebnis zusammengefasst und 
in der Gewinn- und Verlustrechnung unter einem Posten ausgewiesen werden, der vor dem 
Posten "Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigem Posten enthalten" steht. In diesem Fall 
wird der Posten "Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Abzug der Steuern" in den 
Gliederungen der Artikel 23 bis 26 gestrichen. 
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Wird diese Ausnahmeregelung angewandt, so müssen die Gesellschaften im Anhang angeben, 
in welchem Umfang die Steuern auf das Ergebnis das Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit und das ausserordentliche Ergebnis belasten. 

ABSCHNITT 7 Bewertungsregeln 
Artikel 31
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß für die Bewertung der Posten im Jahresabschluß 
folgende allgemeine Grundsätze gelten: a) Eine Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit wird 
unterstellt. 
b) In der Anwendung der Bewertungsmethoden soll Stetigkeit bestehen. 
c) Der Grundsatz der Vorsicht muß in jedem Fall beachtet werden. Das bedeutet 
insbesondere: aa) Nur die am Bilanzstichtag realisierten Gewinne werden ausgewiesen. 
bb) Es müssen alle voraussehbaren Risiken und zu vermutenden Verluste berücksichtigt 
werden, die in dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, selbst 
wenn diese Risiken oder Verluste erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der 
Aufstellung der Bilanz bekanntgeworden sind. 
cc) Wertminderungen sind unabhängig davon zu berücksichtigen, ob das Geschäftsjahr mit 
einem Gewinn oder einem Verlust abschließt. 

d) Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr, auf das sich der Jahresabschluß bezieht, 
müssen berücksichtigt werden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Ausgabe oder Einnahme 
dieser Aufwendung oder Erträge. 
e) Die in den Aktiv- und Passivposten enthaltenen Vermögensgegenstände sind einzeln zu 
bewerten. 
f) Die Eröffnungsbilanz eines Geschäftsjahres muß mit der Schlußbilanz des vorhergehenden 
Geschäftsjahres übereinstimmen. 

(2) Abweichungen von diesen allgemeinen Grundsätzen sind in Ausnahmefällen zulässig. Die 
Abweichungen sind im Anhang anzugeben und hinreichend zu begründen ; ihr Einfluß auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert anzugeben. 

Artikel 32
Für die Bewertung der Posten im Jahresabschluß gelten die Artikel 34 bis 42, die die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Grundlage haben. 

Artikel 33
(1) Die Mitgliedstaaten können gegenüber der Kommission erklären, daß sie sich bis zu einer 
späteren Koordinierung die Möglichkeit vorbehalten, in Abweichung von Artikel 32 allen 
Gesellschaften oder einzelnen Gruppen von Gesellschaften zu gestatten oder vorzuschreiben: 
a) die Bewertung auf der Grundlage des Wiederbeschaffungswertes für Sachanlagen, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, und für Vorräte; 
b) die Bewertung der Posten im Jahresabschluß, einschließlich des Eigenkapitals, auf der 
Grundlage anderer Methoden als der unter Buchstabe a) bezeichneten Methode, die der 
Inflation Rechnung tragen sollen; 
c) die Neubewertung der Sachanlagen sowie der Finanzanlagen. 

Sehen die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften Bewertungsmethoden nach Buchstabe a), b) 
oder c) vor, so sind der Inhalt, der Anwendungsbereich und das Verfahren dieser Methoden 
festzulegen. 
Wird eine solche Methode angewandt, so ist dies unter Angabe der betreffenden Posten der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der für die Berechnung der 
ausgewiesenen Werte angewandten Methode im Anhang zu erwähnen. 
(2) a) Bei Anwendung des Absatzes 1 ist der Unterschiedsbetrag, welcher sich aus der 
Bewertung auf der Grundlage der angewandten Methode und der Bewertung nach dem 
Grundsatz des Artikels 32 ergibt, auf der Passivseite unter dem Posten 
"Neubewertungsrücklage" auszuweisen. Die steuerliche Behandlung dieses Postens ist in der 
Bilanz oder im Anhang zu erläutern. 
Zur Anwendung des letzten Unterabsatzes von Absatz 1 veröffentlichen die Gesellschaften im 
Anhang insbesondere eine Übersicht, aus der bei jeder Änderung der Rücklage während des 
Geschäftsjahres folgendes ersichtlich ist: - der Betrag der Neubewertungsrücklage zu Beginn 
des Geschäftsjahres; 
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- die Unterschiedsbeträge aus der Neubewertung, die während des Geschäftsjahres auf die 
Neubewertungsrücklage übertragen worden sind; 
- die Beträge, die während des Geschäftsjahres in Kapital umgewandelt oder auf andere Weise 
von der Neubewertungsrücklage übertragen worden sind, sowie die Angabe der Art einer 
solchen Übertragung; 
- der Betrag der Neubewertungsrücklage am Ende des Geschäftsjahres. 

b) Die Neubewertungsrücklage kann jederzeit ganz oder teilweise in Kapital umgewandelt 
werden. 
c) Die Neubewertungsrücklage ist aufzulösen, soweit die darin enthaltenen Beträge nicht 
mehr für die Anwendung der benutzten Bewertungsmethode und die Erfüllung ihres Zwecks 
erforderlich sind. 
Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über die Verwendung der Neubewertungsrücklage 
vorsehen, sofern Übertragungen aus der Neubewertungsrücklage auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung nur insoweit vorgenommen werden dürfen, als die übertragenen Beträge zu 
Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht worden sind oder einen tatsächlich 
realisierten Gewinn darstellen. Diese Beträge sind gesondert in der Gewinn- und 
Verlustrechnung auszuweisen. Die Neubewertungsrücklage darf, ausser wenn sie einen 
realisierten Gewinn darstellt, weder unmittelbar noch mittelbar auch nicht zum Teil 
ausgeschüttet werden. 
d) Ausser in den unter den Buchstaben b) und c) erwähnten Fällen darf die 
Neubewertungsrücklage nicht aufgelöst werden. 

(3) Die Wertberichtigungen sind jährlich anhand des für das betreffende Geschäftsjahr 
zugrunde gelegten Wertes zu berechnen. Die Mitgliedstaaten können jedoch in Abweichung 
von den Artikeln 4 und 22 gestatten oder vorschreiben, daß nur der sich aus der Anwendung 
des Grundsatzes des Artikels 32 ergebende Betrag der Wertberichtigungen unter den 
betreffenden Posten in den Gliederungen der Artikel 23 bis 26 ausgewiesen wird und daß die 
Differenz, die sich aus der nach diesem Artikel vorgenommenen Bewertungsmethode ergibt, 
in den Gliederungen gesondert ausgewiesen wird. Im übrigen sind die Artikel 34 bis 42 
entsprechend anzuwenden. 
(4) Bei Anwendung von Absatz 1 ist in der Bilanz oder im Anhang für jeden Posten der 
Bilanz, mit Ausnahme der Vorräte, nach den in den Artikeln 9 und 10 aufgeführten 
Gliederungen folgendes getrennt auszuweisen: a) entweder der Betrag der Bewertungen nach 
dem Grundsatz des Artikels 32 und der Betrag der bis zum Bilanzstichtag vorgenommenen 
Wertberichtigungen 
b) oder der sich am Bilanzstichtag ergebende Betrag aus der Differenz zwischen der 
Bewertung nach diesem Artikel und der Bewertung, die sich bei Anwendung des Artikels 32 
ergeben würde, sowie gegebenenfalls der Betrag aus zusätzlichen Wertberichtigungen. 

(5) Unbeschadet von Artikel 52 nimmt der Rat auf Vorschlag der Kommission innerhalb von 
7 Jahren nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie eine Prüfung und gegebenenfalls eine 
Änderung dieses Artikels unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Währungsentwicklung 
in der Gemeinschaft vor. 

Artikel 34
(1) a) Soweit die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Aktivierung der Aufwendungen für 
die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens gestatten, müssen sie spätestens nach fünf 
Jahren abgeschrieben sein. 
b) Solange diese Aufwendungen nicht vollständig abgeschrieben worden sind, ist die 
Ausschüttung von Gewinnen verboten, es sei denn, daß die dafür verfügbaren Rücklagen und 
der Gewinnvortrag wenigstens so hoch wie der nicht abgeschriebene Teil dieser 
Aufwendungen sind. 

(2) Der Inhalt des Postens "Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des 
Unternehmens" ist im Anhang zu erläutern. 

Artikel 35
(1) a) Die Gegenstände des Anlagevermögens sind unbeschadet der Buchstaben b) und c) zu 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. 
b) Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren wirtschaftliche Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um Wertberichtigungen zu 
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vermindern, die so berechnet sind, daß der Wert des Vermögensgegenstandes während dieser 
Nutzungszeit planmässig zur Abschreibung gelangt. 
c) aa) Bei Finanzanlagen können Wertberichtigungen vorgenommen werden, um sie mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. 
bb) Bei einem Gegenstand des Anlagevermögens sind ohne Rücksicht darauf, ob seine 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, Wertberichtigungen vorzunehmen, um ihn mit dem niedrigeren 
Wert anzusetzen, der ihm am Bilanzstichtag beizulegen ist, wenn es sich voraussichtlich um 
eine dauernde Wertminderung handelt. 
cc) Die unter den Unterabsätzen aa) und bb) genannten Wertberichtigungen sind in der 
Gewinn- und Verlustrechnung aufzuführen und gesondert im Anhang anzugeben, wenn sie 
nicht gesondert in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen sind. 
dd) Der niedrigere Wertansatz nach den Unterabsätzen aa) und bb) darf nicht beibehalten 
werden, wenn die Gründe der Wertberichtigungen nicht mehr bestehen. 

d) Wenn bei einem Gegenstand des Anlagevermögens allein für die Anwendung von 
Steuervorschriften ausserordentliche Wertberichtigungen vorgenommen werden, ist der 
Betrag dieser Wertberichtigungen im Anhang zu erwähnen und hinreichend zu begründen. 

(2) Zu den Anschaffungskosten gehören neben dem Einkaufspreis auch die Nebenkosten. 
(3) a) Zu den Herstellungskosten gehören neben den Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe die dem einzelnen Erzeugnis unmittelbar zurechenbaren Kosten. 
b) Den Herstellungskosten dürfen angemessene Teile der dem einzelnen Erzeugnis nur 
mittelbar zurechenbaren Kosten, welche auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, 
hinzugerechnet werden. 

(4) Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung von Gegenständen des 
Anlagevermögens gebraucht wird, dürfen in die Herstellungskosten einbezogen werden, 
sofern sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Ihre Aktivierung ist im Anhang zu 
erwähnen. 

Artikel 36
Die Mitgliedstaaten können abweichend von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 
cc) den Investmentgesellschaften im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 gestatten, 
Wertberichtigungen bei Wertpapieren unmittelbar aus dem Eigenkapital vorzunehmen. Die 
betreffenden Beträge müssen auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. 

Artikel 37
(1) Artikel 34 gilt entsprechend für den Posten "Forschungs- und Entwicklungskosten". Die 
Mitgliedstaaten können jedoch für Ausnahmefälle Abweichungen von Artikel 34 Absatz 1 
Buchstabe a) gestatten. In diesem Fall können sie auch Abweichungen von Artikel 34 Absatz 
1 Buchstabe b) zulassen. Diese Abweichungen sind im Anhang zu erwähnen und hinreichend 
zu begründen. 
(2) Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a) gilt entsprechend für den Posten "Geschäfts- oder 
Firmenwert". Die Mitgliedstaaten können jedoch Gesellschaften gestatten, ihren Geschäfts- 
oder Firmenwert im Verlauf eines befristeten Zeitraums von mehr als fünf Jahren planmässig 
abzuschreiben, sofern dieser Zeitraum die Nutzungsdauer dieses Gegenstands des 
Anlagevermögens nicht überschreitet und im Anhang erwähnt und begründet wird. 

Artikel 38
Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die ständig 
ersetzt werden und deren Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist, 
können mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt 
werden, wenn ihr Bestand in seiner Grösse, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur 
geringfügigen Veränderungen unterliegt. 

Artikel 39
(1) a) Gegenstände des Umlaufvermögens sind unbeschadet der Buchstaben b) und c) zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. 
b) Bei Gegenständen des Umlaufvermögens sind Wertberichtigungen vorzunehmen, um diese 
Gegenstände mit dem niedrigeren Marktpreis oder in Sonderfällen mit einem anderen 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. 
c) Die Mitgliedstaaten können ausserordentliche Wertberichtigungen gestatten, soweit diese 
bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, um zu verhindern, daß in der 
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nächsten Zukunft der Wertansatz dieser Gegenstände infolge von Wertschwankungen 
geändert werden muß. Der Betrag dieser Wertberichtigungen ist gesondert in der Gewinn- und 
Verlustrechnung oder im Anhang auszuweisen. 
d) Der niedrigere Wertansatz nach den Buchstaben b) und c) darf nicht beibehalten werden, 
wenn die Gründe der Wertberichtigungen nicht mehr bestehen. 
e) Werden bei einem Gegenstand des Umlaufvermögens ausserordentliche 
Wertberichtigungen allein für die Anwendung von Steuervorschriften vorgenommen, so ist 
ihre Höhe im Anhang zu erwähnen und hinreichend zu begründen. 

(2) Für die Feststellung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gilt Artikel 35 Absätze 2 
und 3. Die Mitgliedstaaten können auch Artikel 35 Absatz 4 anwenden. Die Vertriebskosten 
dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden. 

Artikel 40
(1) Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gleichartiger Gegenstände des Vorratsvermögens sowie alle beweglichen 
Vermögensgegenstände einschließlich der Wertpapiere nach den gewogenen 
Durchschnittswerten oder aufgrund des "First in - First out (Fifo)"- oder "Last in - First out 
(Lifo)"-Verfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens berechnet werden. 
(2) Weist am Bilanzstichtag die Bewertung in der Bilanz wegen der Anwendung der 
Berechnungsmethoden nach Absatz 1 im Vergleich zu einer Bewertung auf der Grundlage des 
letzten vor dem Bilanzstichtag bekannten Marktpreises einen beträchtlichen Unterschied auf, 
so ist dieser Unterschiedsbetrag im Anhang pauschal für die jeweilige Gruppe auszuweisen. 

Artikel 41
(1) Ist der Rückzahlungsbetrag von Verbindlichkeiten höher als der erhaltene Betrag, so kann 
der Unterschiedsbetrag aktiviert werden. Er ist gesondert in der Bilanz oder im Anhang 
auszuweisen. 
(2) Dieser Betrag ist jährlich mit einem angemessenen Betrag und spätestens bis zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der Verbindlichkeiten abzuschreiben. 

Artikel 42
Rückstellungen sind nur in Höhe des notwendigen Betrages anzusetzen. 
Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" ausgewiesen 
werden, sind im Anhang zu erläutern, sofern sie einen gewissen Umfang haben. 

ABSCHNITT 8 Inhalt des Anhangs 
Artikel 43
(1) Im Anhang sind ausser den in anderen Bestimmungen dieser Richtlinie vorgeschriebenen 
Angaben zumindest Angaben zu machen über: 1. die auf die verschiedenen Posten des 
Jahresabschlusses angewandten Bewertungsmethoden sowie die Methoden zur Berechnung 
der Wertberichtigungen. Für die in dem Jahresabschluß enthaltenen Werte, welche in fremder 
Währung lauten oder ursprünglich in fremder Währung lauteten, ist anzugeben, auf welcher 
Grundlage sie in Landeswährung umgerechnet worden sind; 
2. Name und Sitz der Unternehmen, bei denen die Gesellschaft entweder selbst oder durch 
eine im eigenen Namen, aber für Rechnung der Gesellschaft handelnde Person mit mindestens 
einem Prozentsatz am Kapital beteiligt ist, den die Mitgliedstaaten auf höchstens 20 % 
festsetzen dürfen, unter Angabe des Anteils am Kapital sowie der Höhe des Eigenkapitals und 
des Ergebnisses des letzten Geschäftsjahres, für das das betreffende Unternehmen einen 
Jahresabschluß festgestellt hat. Diese Angaben können unterbleiben, wenn sie in bezug auf 
die Zielsetzung des Artikels 2 Absatz 3 von untergeordneter Bedeutung sind. 
Die Angabe des Eigenkapitals und des Ergebnisses kann ebenfalls unterbleiben, wenn das 
betreffende Unternehmen seine Bilanz nicht veröffentlicht und es sich mittelbar oder 
unmittelbar zu weniger als 50 % im Besitz der Gesellschaft befindet; 
3. die Zahl und den Nennbetrag oder, wenn ein Nennbetrag nicht vorhanden ist, den 
rechnerischen Wert der während des Geschäftsjahres im Rahmen eines genehmigten Kapitals 
gezeichneten Aktien, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe e) 
der Richtlinie 68/151/EWG und des Artikels 2 Buchstabe c) der Richtlinie 77/91/EWG über 
den Betrag dieses Kapitals; 
4. sofern es mehrere Gattungen von Aktien gibt, die Zahl und den Nennbetrag oder, falls ein 
Nennbetrag nicht vorhanden ist, den rechnerischen Wert für jede von ihnen; 
5. das Bestehen von Genußscheinen, Wandelschuldverschreibungen und vergleichbaren 
Wertpapieren oder Rechten, unter Angabe der Zahl und der Rechte, die sie verbriefen; 
6. die Höhe der Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf 
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Jahren sowie die Höhe aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die dinglich gesichert sind, 
unter Angabe ihrer Art und Form. Diese Angaben sind jeweils gesondert für jeden Posten der 
Verbindlichkeiten gemäß den in den Artikeln 9 und 10 aufgeführten Gliederungen zu machen; 
7. den Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erschienen, 
sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist. Davon sind 
Pensionsverpflichtungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen 
gesondert zu vermerken; 
8. die Aufgliederung der Nettoumsatzerlöse im Sinne des Artikels 28 nach 
Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten soweit sich, unter 
Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs von für die normale Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft typischen Erzeugnissen und der Erbringung von für die normale 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Dienstleistungen, die Tätigkeitsbereiche und 
geographisch bestimmten Märkte untereinander erheblich unterscheiden; 
9. den durchschnittlichen Personalbestand während des Geschäftsjahres getrennt nach 
Gruppen, sowie, falls sie nicht gesondert in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen, die 
gesamten in dem Geschäftsjahr verursachten Personalaufwendungen gemäß Artikel 23 
Nummer 6; 
10. das Ausmaß, in dem die Berechnung des Jahresergebnisses von einer Bewertung der 
Posten beeinflusst wurde, die in Abweichung von den Grundsätzen der Artikel 31 und 34 bis 
42 während des Geschäftsjahres oder eines früheren Geschäftsjahres im Hinblick auf 
Steuererleichterungen durchgeführt wurde. Wenn eine solche Bewertung die künftige 
steuerliche Belastung erheblich beeinflusst, muß dies angegeben werden; 
11. den Unterschied zwischen dem Steueraufwand, der dem Geschäftsjahr und den früheren 
Geschäftsjahren zugerechnet wird, und den für diese Geschäftsjahre gezahlten oder zu 
zahlenden Steuern, sofern dieser Unterschied für den künftigen Steueraufwand von Bedeutung 
ist. Dieser Betrag kann auch als Gesamtbetrag in der Bilanz unter einem gesonderten Posten 
mit entsprechender Bezeichnung ausgewiesen werden; 
12. die für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezuege der Mitglieder der Verwaltungs-
, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane sowie die entstandenen oder eingegangenen 
Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern der genannten Organe. Diese 
Angaben sind zusammengefasst für jede dieser Personengruppen zu machen; 
13. die Beträge der den Mitgliedern der Verwaltungs-, und Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgane gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der Zinsen, der 
wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls zurückgezahlten Beträge sowie die 
Garantieverpflichtungen zugunsten dieser Personen. Diese Angaben sind zusammengefasst 
für jede dieser Personengruppen zu machen. 

(2) Bis zu einer späteren Koordinierung brauchen die Mitgliedstaaten Absatz 1 Nummer 2 auf 
Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 nicht anzuwenden. 

Artikel 44
Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die in Artikel 11 bezeichneten Gesellschaften einen 
verkürzten Anhang aufstellen, der die in Artikel 43 Absatz 1 Nummern 5 bis 12 verlangten 
Angaben nicht enthält. Jedoch sind im Anhang zusammengefasst für alle betreffenden Posten 
die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 6 verlangten Angaben zu machen. 
Artikel 12 ist anzuwenden. 

Artikel 45
(1) Die Mitgliedstaaten können gestatten, daß die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 2 
geforderten Angaben a) in einer Aufstellung gemacht werden, die gemäß Artikel 3 Absätze 1 
und 2 der Richtlinie 68/151/EWG hinterlegt wird ; im Anhang ist auf diese Aufstellung zu 
verweisen; 
b) nicht gemacht zu werden brauchen, soweit sie geeignet sind, einem in Artikel 43 Absatz 1 
Nummer 2 bezeichneten Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Die 
Mitgliedstaaten können dazu die vorherige Zustimmung einer Verwaltungsbehörde oder eines 
Gerichts verlangen. Das Unterlassen dieser Angaben ist im Anhang zu erwähnen. 

(2) Absatz 1 Buchstabe b) findet ebenfalls Anwendung auf die in Artikel 43 Absatz 1 
Nummer 8 geforderten Angaben. 
Die Mitgliedstaaten können den in Artikel 27 bezeichneten Gesellschaften gestatten, die in 
Artikel 43 Absatz 1 Nummer 8 geforderten Angaben nicht zu machen. Artikel 12 ist 
anzuwenden. 
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ABSCHNITT 9 Inhalt des Lageberichts 
Artikel 46
(1) Der Lagebericht hat zumindest den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft so 
darzustellen, daß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. 
(2) Der Lagebericht soll auch eingehen auf a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
Schluß des Geschäftsjahres eingetreten sind; 
b) die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft; 
c) den Bereich Forschung und Entwicklung; 
d) die in Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 77/91/EWG bezeichneten Angaben über den 
Erwerb eigener Aktien. 

ABSCHNITT 10 Offenlegung 
Artikel 47
(1) Der ordungsgemäß gebilligte Jahresabschluß und der Lagebericht sowie der Bericht der 
mit der Abschlussprüfung beauftragten Person sind nach den in den Rechtsvorschriften der 
einzelnen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG vorgesehenen 
Verfahren offenzulegen. 
Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates können jedoch den Lagebericht von der 
genannten Offenlegung freistellen. In diesem Fall ist der Lagebericht am Sitz der Gesellschaft 
in dem betreffenden Mitgliedstaat zur Einsichtnahme für jedermann bereitzuhalten. Eine 
vollständige oder teilweise Ausfertigung dieses Berichts muß auf blossen Antrag kostenfrei 
erhältlich sein. 
(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten zulassen, daß die in Artikel 11 
bezeichneten Gesellschaften folgendes offenlegen: a) eine verkürzte Bilanz, in die nur die in 
den Artikeln 9 und 10 vorgesehenen mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten 
Posten aufgenommen werden, wobei die bei dem Posten D. II der Aktiva und dem Posten C. 
der Passiva des Artikels 9 sowie bei dem Posten D. II des Artikels 10 in Klammern verlangten 
Angaben gesondert, jedoch zusammengefasst für alle betreffenden Posten, zu machen sind; 
b) einen verkürzten Anhang, der die in Artikel 43 Absatz 1 Nummern 5 bis 12 verlangten 
Angaben nicht enthält. Jedoch sind im Anhang zusammengefasst für alle betreffenden Posten 
die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 6 verlangten Angaben zu machen. 

Artikel 12 ist anzuwenden. 
Die Mitgliedstaaten können diesen Gesellschaften ferner gestatten, die Gewinn- und 
Verlustrechnung, den Lagebericht sowie den Bericht der mit der Abschlussprüfung 
beauftragten Person nicht offenzulegen. 
(3) Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die in Artikel 27 bezeichneten Gesellschaften 
folgendes offenlegen: a) eine verkürzte Bilanz, welche nur die in den Artikeln 9 und 10 
vorgesehenen mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten enthält, wobei 
entweder in der Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben sind: - die Posten C. I. 3, C. II. 
1, 2, 3 und 4, C. III. 1, 2, 3, 4 und 7, D. II. 2, 3 und 6 und D. III. 1 und 2 der Aktiva sowie C. 
1, 2, 6, 7 und 9 der Passiva des Artikels 9; 
- die Posten C. I. 3, C. II. 1, 2, 3 und 4, C. III. 1, 2, 3, 4 und 7, D. II. 2, 3 und 6, D. III. 1 und 2, 
F. 1, 2, 6, 7 und 9 sowie I. 1, 2, 6, 7 und 9 des Artikels 10; 
- die bei den Posten D. II der Aktiva und C. der Passiva des Artikels 9 in Klammern 
verlangten Angaben, jedoch zusammengefasst für alle betreffenden Posten und gesondert für 
die Posten D. II. 2 und 3 der Aktiva sowie C. 1, 2, 6, 7 und 9 der Passiva; 
- die bei dem Posten D. II des Artikels 10 in Klammern verlangten Angaben, jedoch 
zusammengefasst für die betreffenden Posten, und gesondert für die Posten D. II. 2 und 3; 

b) einen verkürzten Anhang, der die in Artikel 43 Absatz 1 Nummern 5, 6, 8, 10 und 11 
verlangten Angaben nicht enthält. Jedoch sind im Anhang die in Artikel 43 Absatz 1 Nummer 
6 vorgesehenen Angaben zusammengefasst für alle betreffenden Posten zu machen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Bestimmungen des Absatzes 1 hinsichtlich der Gewinn- und 
Verlustrechnung, des Lageberichts sowie des Berichts der mit der Abschlussprüfung 
beauftragten Person. 
Artikel 12 ist anzuwenden. 
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Artikel 48
Jede vollständige Veröffentlichtung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist in der 
Form und mit dem Wortlaut wiederzugeben, auf deren Grundlage die mit der 
Abschlussprüfung beauftragte Person ihren Bericht erstellt hat. Der Bestätigungsvermerk muß 
im vollen Wortlaut beigefügt sein. Hat die mit der Abschlussprüfung beauftragte Person die 
Bestätigung eingeschränkt oder verweigert, so ist dies unter Angabe der Gründe gleichfalls 
bekanntzugeben. 

Artikel 49
Bei einer unvollständigen Veröffentlichung des Jahresabschlusses ist zu erwähnen, daß es sich 
um eine gekürzte Wiedergabe handelt ; es ist auf das Register hinzuweisen, bei welchem der 
Jahresabschluß nach Artikel 47 Absatz 1 hinterlegt worden ist. Ist diese Hinterlegung noch 
nicht erfolgt, so ist dies zu erwähnen. Der Bestätigungsvermerk der mit der Abschlussprüfung 
beauftragten Person darf nicht beigefügt werden ; es ist jedoch anzugeben, ob der 
Bestätigungsvermerk uneingeschränkt oder eingeschränkt erteilt oder ob er verweigert wurde. 

Artikel 50
Gleichzeitig mit dem Jahresabschluß und in derselben Weise sind offenzulegen - der 
Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses, 
- die Verwendung des Ergebnisses, 

falls diese Angaben nicht im Jahresabschluß enthalten sind. 

ABSCHNITT 11 Prüfung 
Artikel 51
(1) a) Die Gesellschaften sind verpflichtet, ihren Jahresabschluß durch eine oder mehrere 
Personen prüfen zu lassen, die nach einzelstaatlichem Recht zur Prüfung des 
Jahresabschlusses zugelassen sind. 
b) Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Person hat auch zu prüfen, ob der Lagebericht 
mit dem Jahresabschluß des betreffenden Geschäftsjahres in Einklang steht. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 11 bezeichneten Gesellschaften von der in 
Absatz 1 genannten Verpflichtung befreien. 
Artikel 12 ist anzuwenden. 
(3) Im Falle des Absatzes 2 nehmen die Mitgliedstaaten in ihre Rechtsvorschriften geeignete 
Sanktionen für den Fall auf, daß der Jahresabschluß oder der Lagebericht dieser 
Gesellschaften nicht nach dieser Richtlinie erstellt sind. 

ABSCHNITT 12 Schlußbestimmungen
Artikel 52
(1) Bei der Kommission wird ein Kontaktausschuß eingesetzt, der zur Aufgabe hat, a) 
unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 169 und 170 des Vertrags eine gleichmässige 
Anwendung dieser Richtlinie durch eine regelmässige Abstimmung, insbesondere in 
konkreten Anwendungsfragen, zu erleichtern; 
b) die Kommission, falls dies erforderlich sein sollte, bezueglich Ergänzungen oder 
Änderungen dieser Richtlinie zu beraten. 

(2) Der Kontaktausschuß setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten sowie Vertretern der 
Kommission zusammen. Der Vorsitz ist von einem Vertreter der Kommission wahrzunehmen. 
Die Sekretariatsgeschäfte werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen. 
(3) Der Vorsitzende beruft den Ausschuß von sich aus oder auf Antrag eines der Mitglieder 
des Ausschusses ein. 

Artikel 53
(1) Als Europäische Rechnungseinheit im Sinne dieser Richtlinie gilt die Rechnungseinheit, 
die durch die Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der Kommission (1) festgelegt worden ist. Der 
Gegenwert in nationaler Währung ist bei der ersten Festsetzung derjenige, welcher am Tag 
der Annahme dieser Richtlinie gilt. 
(2) Der Rat prüft auf Vorschlag der Kommission alle fünf Jahre die in Europäischen 
Rechnungseinheiten ausgedrückten Beträge dieser Richtlinie unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und monetären Entwicklung in der Gemeinschaft und ändert diese Beträge 
gegebenenfalls. 
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Artikel 54
Diese Richtlinie berührt nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die vorschreiben, 
daß die Gesellschaften, die nicht unter die Gesetzgebung des betreffenden Mitgliedstaats 
fallen, ihren Jahresabschluß bei einem Register hinterlegen müssen, in dem 
Zweigniederlassungen dieser Gesellschaften eingetragen sind. 

Artikel 55
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um 
dieser Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen. Sie 
setzen die Kommission davon unverzueglich in Kenntnis. 
(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften erst 
18 Monate nach dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt anzuwenden sind. 
Diese 18 Monate können jedoch auf fünf Jahre verlängert werden: a) bei den "unregistered 
companies" im Vereinigten Königreich und in Irland; 
b) für die Anwendung der Artikel 9 und 10 sowie der Artikel 23 bis 26 hinsichtlich der 
Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, soweit ein Mitgliedstaat in 
den letzten drei Jahren vor der Bekanntgabe dieser Richtlinie andere Gliederungen für die 
bezeichneten Unterlagen in Kraft gesetzt hat; 
c) für die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie über die Berechnung und die 
Bilanzierung von Abschreibungen für Vermögensgegenstände, die unter Artikel 9, Posten C. 
II. 2 und 3 der Aktiva und unter Artikel 10, Posten C. II. 2 und 3 fallen; 
d) für die Anwendung von Artikel 47 Absatz 1, ausser bei Gesellschaften, die aufgrund von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 68/151/EWG bereits zur Offenlegung 
verpflichtet sind ; in diesem Fall findet Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie auf 
den Jahresabschluß und auf den Bericht der mit der Abschlussprüfung beauftragten Person 
Anwendung; 
e) für die Anwendung von Artikel 51 Absatz 1. 

Im übrigen kann diese Frist für die Gesellschaften, deren Hauptzweck die Schiffahrt ist und 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften bereits 
gegründet sind, von 18 Monaten auf acht Jahre verlängert werden. 
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem von dieser Richtlinie erfassten Gebiet erlassen. 

Artikel 56
Die Verpflichtung zur Angabe der in den Artikeln 9, 10 und 23 bis 26 vorgesehenen Posten 
bezueglich verbundener Unternehmen im Jahresabschluß sowie die Verpflichtung, die in 
Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14 und Artikel 43 Absatz 1 Nummer 7 hinsichtlicht verbundener 
Unternehmen vorgesehenen Angaben zu machen, treten zu demselben Zeitpunkt wie die 
Richtlinie des Rates über den Konzernabschluß in Kraft. 

Artikel 57
(1) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates über den Konzernabschluß brauchen die 
Mitgliedstaaten unbeschadet der Richtlinien 68/151/EWG und 77/91/EWG die Bestimmungen 
dieser Richtlinie über den Inhalt, die Prüfung und die Offenlegung des Jahresabschlusses 
dieser abhängigen Gesellschaften nicht auf abhängige Gesellschaften eines Konzerns, die 
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegen, anzuwenden, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: a) Die herrschende Gesellschaft unterliegt den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates; 
b) alle Aktionäre oder Gesellschafter der abhängigen Gesellschaft haben sich mit der oben 
bezeichneten Befreiung einverstanden erklärt ; diese Erklärung muß für jedes Geschäftsjahr 
abgegeben werden; 
c) die herrschende Gesellschaft hat sich bereit erklärt, für die von der abhängigen Gesellschaft 
eingegangenen Verpflichtungen einzustehen; 
d) die Erklärungen nach den Buchstaben b) und c) sind gemäß Artikel 47 Absatz 1 
Unterabsatz 1 für die abhängige Gesellschaft offenzulegen; (1)ABl. Nr. L 327 vom 
19.12.1975, S. 4. 
e) der Jahresabschluß der abhängigen Gesellschaft wird in den Jahresabschluß des Konzerns 
einbezogen; 
f) die aufgrund dieser Richtlinie erfolgende Befreiung betreffend den Inhalt, die Prüfung und 
die Offenlegung des Jahresabschlusses der abhängigen Gesellschaft wird im Anhang des 
Jahresabschlusses des Konzerns vermerkt. 
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(2) Die Artikel 47 und 51 sind auf den Jahresabschluß des Konzerns anzuwenden. 
(3) Die Artikel 2 bis 46 sind soweit wie möglich auf den Jahresabschluß des Konzerns 
anzuwenden. 

Artikel 58
(1) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates über den Konzernabschluß brauchen die 
Mitgliedstaaten unbeschadet der Richtlinie 77/91/EWG auf herrschende Gesellschaften eines 
Konzerns, die ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegen, die Bestimmungen dieser 
Richtlinie über die Prüfung und die Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung dieser 
herrschenden Gesellschaften nicht anzuwenden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Diese Befreiung ist nach Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 1 von der herrschenden 
Gesellschaft offenzulegen; 
b) der Jahresabschluß der herrschenden Gesellschaft wird in den Jahresabschluß des Konzerns 
einbezogen; 
c) die Befreiung bezueglich der Prüfung und der Offenlegung der Gewinn- und 
Verlustrechnung der herrschenden Gesellschaft wird im Anhang des Jahresabschlusses des 
Konzerns vermerkt; 
d) das nach den Grundsätzen dieser Richtlinie errechnete Ergebnis der herrschenden 
Gesellschaft wird in der Bilanz der herrschenden Gesellschaft ausgewiesen. 

(2) Die Artikel 47 und 51 sind auf den Jahresabschluß des Konzerns anzuwenden. 
(3) Die Artikel 2 bis 46 sind soweit wie möglich auf den Jahresabschluß des Konzerns 
anzuwenden. 

Artikel 59
Bis zu einer späteren Koordinierung können die Mitgliedstaaten gestatten, daß Beteiligungen 
an verbundenen Unternehmen nach der "Equity"-Methode bewertet werden, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: a) Die Anwendung dieser Methode ist im Anhang zum 
Jahresabschluß der solche Beteiligungen haltenden Gesellschaft zu erwähnen; 
b) der Unterschied zwischen den Anschaffungswerten der Beteiligungen und den auf sie 
entfallenden Teilen des Kapitals einschließlich der Rücklagen, des Ergebnisses und des 
Ergebnisvortrages des verbundenen Unternehmens zum Zeitpunkt des Erwerbs der 
Beteiligungen wird in der Bilanz oder im Anhang des Jahresabschlusses der Gesellschaft, 
welche diese Beteiligungen hält, gesondert ausgewiesen; 
c) der Anschaffungswert der Beteiligungen wird in der Bilanz der Gesellschaft, welche diese 
Beteiligungen hält, dem Anteil des gehaltenen Kapitals entsprechend um den von dem 
verbundenen Unternehmen erzielten Gewinn oder Verlust erhöht oder vermindert; 
d) die unter Buchstabe c) bezeichneten Beträge werden alljährlich unter einem gesonderten 
Posten mit entsprechender Bezeichnung in der Gewinn- und Verlustrechnung der 
Gesellschaft, welche diese Beteiligungen hält, ausgewiesen; 
e) werden von dem verbundenen Unternehmen Dividenden an die Gesellschaft, welche diese 
Beteiligungen hält, gezahlt, so wird der Buchwert dieser Beteiligungen entsprechend 
vermindert; 
f) übersteigen die nach Buchstabe d) in der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchten Beträge 
die Beträge, die als Dividenden bereits eingegangen sind oder auf deren Zahlung ein 
Anspruch besteht, so ist der Unterschied in eine Rücklage einzustellen, die an die Aktionäre 
nicht ausgeschüttet werden darf. 

Artikel 60
Bis zu einer späteren Koordinierung können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß die Werte, in 
denen die Investmentgesellschaften im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 ihre Mittel angelegt 
haben, auf der Grundlage des Marktpreises bewertet werden. 
In diesem Falle können die Mitgliedstaaten auch die Investmentgesellschaften mit 
veränderlichem Kapital davon freistellen, die in Artikel 36 erwähnten Beträge der 
Wertberichtigungen gesondert auszuweisen. 

Artikel 61
Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie des Rates über den Konzernabschluß brauchen die 
Mitgliedstaaten auf die herrschende Gesellschaft eines Konzerns, die ihren innerstaatlichen 
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Rechtsvorschriften unterliegt, die Vorschriften des Artikels 43 Absatz 1 Nummer 2 
hinsichtlich der Höhe des Eigenkapitals sowie des Ergebnisses der betroffenen Unternehmen 
nicht anzuwenden, wenn die Jahresabschlüsse dieser Unternehmen im Jahresabschluß des 
Konzerns erfasst oder wenn die Beteiligungen an diesen Unternehmen nach der "Equity-
Methode" bewertet werden. 

Artikel 62
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 25. Juli 1978. 
Im Namen des Rates 
Der Präsident 
K. von DOHNANYI 
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